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Allgemeine Daten

Familienname, Vorname oder Firmenwortlaut

Kundenadresse:  
Straße und Hausnummer, PLZ und Ort

Anlagenadresse:  
Straße und Hausnummer oder GP, PLZ und Ort

Übergabestelle

Zählpunktbezeichnung lt. Vergabe

Anschlussantrag Strom PV Anlage vom Datum

Netzanschluss vorgegebene Werte /  
Einstellungen

tatsächliche Werte / Ein-
stellung bei Inbetriebnahme

vertraglich vereinbarte Einspeiseleistung kW kW

prognostizierte Jahresenergiemenge kWh kWh

Daten der Anlage

Anschluss 1-phasig / 3-phasig
o 1-phasig
o 3-phasig

Wechselrichter-/Generator Hersteller

Wechselrichter-/Generator Type * kVA

Wechselrichter-/Generatornennleistung *

Betriebsweise
o Gesamteinspeisung
o Überschusseinspeisung
o Überschusseinspeisung mit Speicher

Nennleistung Energiespeicher (wenn vorhanden, max. Leistung am Wechselstromausgang kW

Anschluss Energiespeicher (wenn vorhanden)
o 1-phasig
o 3-phasig

Inselbetriebsfähigkeit
o ja
o nein

Primärenergiequelle o Sonne

zentraler Netzentkupplungsschutz Type bei Anlagen mit Summenleistung > 30 kVA oder bei inselbe-
triebsfähigen Anlagen

* falls mehrere Generatoren / Wechselrichter vorhanden, bitte hier eintragen:

derzeitige Blindleistungsanforderungen an die Erzeugungsanlage

Blindleistungsregelstrartegie cos(phi) = 0,95 übererregt o eingestellt

Dynamische Blindstromstützung (nur bei nicht synchronen 
Stromerzeugungsanlagen) eingeschränkte dyn. Netzstützung o eingestellt

Installationsdokument für Photovoltaik Stromerzeugungsanlagen des Typs A (800 W – 250 kW)
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Einstellwerte für den LFSM-O-Modus  
(frequenzabhängige Anpassung der Wirkleistungsabgabe bei Überfrequenz)

Frequenzschwellwert für Beginn des LFSM-O-Modus 50,2 Hz Hz

Einzustellende Statik 5 % (40 % PM /Hz %

Zeitverzögerung zur Aktivierung des LFSM-O-Modus < = 2 s s

Schutzeinstellungen bezogen auf die Nennspannung Un

Überspannung Ueff >> 115 % Un % Un

Überspannung Ueff >> – Auslösezeit < = 0,1 s s

Überspannung Ueff > 10 Min-Mittelwert 111 % Un % Un

Überspannung Ueff > – Auslösezeit < = 0,1 s s

Unterspannung Ueff << 25 % Un % Un

Unterspannung Ueff << – Auslösezeit < = 0,5 s s

Unterspannung Ueff < 80 % Un % Un

Unterspannung Ueff < – Auslösezeit < = 1,5 s s

Unterfrequenz 47,5 Hz Hz

Unterfrequenz – Auslösezeit < = 0,1 s s

Überfrequenz 51,5 Hz Hz

Überfrequenz – Auslösezeit < = 0,1 s s

Diesem Installationsdokument sind folgende Doukmente beizulegen

Prüfbericht des Netzentkupplungsschutzes bzw. Prüfbericht der selbsttätig wirkenden Freischaltstelle o vorhanden und beigelegt

Bei Wechselrichtern: Bestätigung des Anlagenerrichters, dass ein Setup mit den vorgeschriebenen Län-
dereinstellung Österreich durchgeführt wurde.  
(ausgenommen Einstellwerte der Blindleistungsbereitstellung)

o vorhanden und beigelegt

Herstellererklärung / Betriebsmittelbescheinigung über die Austattung der Anlage mit allen Funktionen 
gemäß RfG-VO oder TOR Erzeuger Typ A o vorhanden und beigelegt

DIESES FORMULAR IST UNTERZEICHNET IM ZUSAMMENHANG MIT DER FERTIGMELDUNG AN DIE WASSERKRAFT SÖLDEN ZU RETOURNIEREN.

Bestätigung der vertragskonformen Anlagenerrichtung

Die Stromerzeugungsanlage erüllt die Anforderungen der Verordnung EU 2016/631 der Komision vom 14. April 2016 zur Festlegung eines Netz- 
kodex mit Netzanschlussbestimmungen für Stromerzeuger und den in diesem Zusammenhang verordneten nationalen Festlegungen für Strom-
erzeugungsanlagen des Typs A sowie die im Netzvertrag festgelegten Anforderungen. Unterschriften bzw. firmenmäßige Zeichnung

     
                                                             Kunde                                                                                                               Anlagenerrichter
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1. Gegenstand
Die Allgemeinen Lieferbedingungen regeln das Rechtsverhältnis betreffend 
die Lieferung von elektrischer Energie zwischen dem Kunden¹ und dem EVU,
soweit im Liefervertrag nichts Abweichendes vereinbart wird, wobei sich der
Kunde verpflichtet, den gesamten Zukaufsbedarf für seine jeweilige Ver-
brauchsstelle (Zählpunkt) bei dem EVU zu decken. Mit Abschluss des Liefer-
vertrages erwirbt der Kunde das Recht, für seine jeweilige Verbrauchsstelle
(Zählpunkt) elektrische Energie von dem EVU zu beziehen. Das Vertragsver-
hältnis des Kunden mit dem örtlichen Netzbetreiber besteht unabhängig von
den nachstehenden Bedingungen. Der Netzbetreiber ist somit nicht Erfül-
lungsgehilfe des Lieferanten.

2. Vertragsabschluss, Dauer und Kündigung
Der Liefervertrag kommt entweder dadurch zustande, dass ein vom Kunden
rechtsverbindlich gestellter Antrag auf Lieferung elektrischer Energie (Lie-
ferantrag)seitens des EVU angenommen wird oder der Kunde fristgerecht 
einAnbot des EVU auf Abschluss eines Liefervertrages annimmt. Dabei sollen 
die von dem EVU zur Verfügung gestellten Formulare Verwendung finden. Die 
Unterschrift des EVU ist auch in elektronisch reproduzierter Form gültig. Der
Liefervertrag gilt als auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann von beiden 
Seiten unter Einhaltung einer zweimonatigen Frist jeweils zum Monatsletzten
schriftlich gekündigt werden. Dem Kunden werden bei einem Lieferanten-
wechsel von dem EVU keine Wechselgebühren verrechnet.

3. Beginn der Lieferung
Voraussetzung für die Belieferung ist, dass der Kunde über einen aufrechten
Netzzugangsvertrag mit seinem örtlichen Netzbetreiber verfügt. Das EVU lie-
fert dem Kunden elektrische Energie ausschließlich für eigene Zwecke. Die 
Übergabe erfolgt an der zwischen dem Kunden und dem örtlichen Netzbetrei-
ber vereinbarten Übergabestelle, und zwar in der vom örtlichen Netzbetreiber
tatsächlich zur Verfügung gestellten Qualität. Soweit der Lieferbeginn zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch nicht fixiert werden kann, gilt Fol-
gendes:

a) Im Falle der Neuerrichtung oder Wiederinbetriebnahme einer Verbrauchs-
stelle (Zählpunkt) beginnt die Belieferung mit Inbetriebnahme der Ver-
brauchsstelle (Zählpunkt) durch den örtlichen Netzbetreiber.

b) Im Falle der Übernahme einer bestehenden in Betrieb befindlichen Ver-
brauchsstelle  (Zählpunkt) beginnt die Belieferung durch das EVU mit dem 
zwischen dem Kunden und dem örtlichen Netzbetreiber vereinbarten Über-
nahmezeitpunkt.

c) Im Falle des Lieferantenwechsels ist der Beginn der Belieferung der Ver-
brauchsstelle (Zählpunkt) abhängig von der Beendigung des bestehenden 
Liefervertrages sowie den Fristen gemäß den Allgemeinen Bedingungen für 
den Zugang zum Netz des örtlichen Netzbetreibers, die im Fall eines Liefe-
rantenwechsels einzuhalten sind.

4. Aussetzung oder Einschränkung der Lieferung
Das EVU ist berechtigt, seine Verpflichtungen auszusetzen oder einzuschränken: 

a) bei einer Verhinderung der Lieferung bedingt durch höhere Gewalt oder
sonstige, nicht in Ihrem Bereich liegende Umstände;

b) wenn dies zur Befolgung behördlicher Anordnungen, Auflagen usw. erfor-
derlich ist;

c) wenn sich aus dem Netzzugangsvertrag des Kunden mit dem örtlichen 
Netzbetreiber die Berechtigung des Netzbetreibers zur Aussetzung seiner 
Verpflichtungen ergibt oder der Netzzugangsvertrag aufgelöst wird;

d) wenn der Kunde trotz Mahnung dem Liefervertrag oder den Allgemeinen 
Lieferbedingungen in einer nicht bloß geringfügigen Weise zuwiderhandelt, 
insbesondere bei Nichterfüllung fälliger Zahlungsverpflichtungen.

5. Messung
Die vom Kunden bezogene Energiemenge wird durch die Messeinrichtungen 
des örtlichen Netzbetreibers erfasst, wobei diesbezüglich die Regeln des zwi-
schen dem Kunden und dem Netzbetreiber abgeschlossenen Netzzugangs-
vertrages gelten. Die vom örtlichen Netzbetreiber ermittelten Werte bilden 
die Basis für die Bestimmung des Lieferausmaßes durch das EVU. Darüber 
hinausgehende Erfordernisse sind im Liefervertrag zu vereinbaren.

6. Lieferentgelt
Das Entgelt für die Lieferung von elektrischer Energie richtet sich nach dem 
jeweils geltenden Produkt- und Preisblatt des EVU, das einen integrierten Be-
standteil des Lieferantrages bzw. –vertrages darstellt. Der Kunde hat dem 
EVU alle für die Produktwahl und die Preisbemessung notwendigen Angaben
zu machen und Änderungen mitzuteilen, wobei Änderungen das EVU jeden-
falls zu einer Entgeltanpassung im Sinne des Pkt. 7 berechtigen.

7. Entgeltanpassung
Das EVU ist berechtigt, die vereinbarten Preise und die Preis- und Produkt-
struktur abzuändern. Über die beabsichtigten Änderungen informiert das EVU
den Kunden schriftlich. Die Zustimmung zur Änderung gilt als erteilt, wenn 
icht innerhalb von vier Wochen ab Zugang dieser schriftlichen Information ein
schriftlicher Widerspruch des Kunden bei dem EVU einlangt. Im Falle eines 

Widerspruches gegen die Entgeltanpassung endet das Vertragsverhältnis mit
dem Monatsletzten, der auf den Zugang des Informationsschreibens beim 
Kunden zuzüglich einer Frist von drei Monaten folgt. Bis zu diesem Zeitpunkt
wird der Kunde zu den bisher geltenden Preisen beliefert. Das EVU weist den
Kunden in der schriftlichen Information auf obige Fristen und die Bedeutung
seines Verhaltens besonders hin.

8. Abrechnung
Die Abrechnung des Lieferentgeltes erfolgt zu den jeweils von dem EVU fest-
gelegten Terminen und nach Wahl des EVU durch Monatsrechnungen oder 
Rechnungen über längere, ein Abrechnungsjahr möglichst nicht wesentlich 
überschreitende Zeiträume mit zwischenzeitlichen Abschlagszahlungen auf-
grund der gemäß Pkt. 5 ermittelten Messdaten. Abschlagszahlungen werden 
entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum anteilig be-
rechnet. Liegt eine solche Abrechnung nicht vor oder ist sie nicht möglich, 
so bemessen sich die Abschlagszahlungen nach dem durchschnittlichen 
Verbrauch vergleichbarer Kundenanlagen. Macht ein Kunde einen anderen 
Verbrauch glaubhaft, so wird dieser angemessen berücksichtigt. Ändern sich 
innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die vereinbarten Preise, so wird die 
für die neuen Preise maßgebliche Liefermenge zeitanteilig berechnet, sofern 
für die jeweiligen Abrechnungszeiträume keine vom örtlichen Netzbetreiber 
ermittelten Verbrauchswerte vorliegen. Die Rechnungen sind binnen 14 Tagen 
ab Postaufgabe- bzw. ab Versanddatum (elektronische Datenübertragung, Fax 
etc.) zur Zahlung fällig. Für Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutz-
gesetzes ist für den Beginn der Zahlungsfrist der Zugang der Rechnung maß-
geblich. Die Fälligkeiten der Abschlagszahlungen ergeben sich aus dem im 
Vorhinein für die jeweilige Abrechungsperiode bekannt gegebenen Zahlungs-
plan. Ergibt die Überprüfung der Messeinrichtung eine Überschreitung der 
Verkehrsfehlergrenze oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungs-
betrages festgestellt, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag 
für die Dauer des vorausgehenden Ablesezeitraumes richtiggestellt, darüber 
hinaus nur, soweit die Auswirkung des Fehlers mit Gewissheit über einen län-
geren Zeitraum festgestellt werden kann. Keinesfalls erfolgt eine Berichti-
gung über drei Jahre hinaus. Ist die Auswirkung des Fehlers nicht einwandfrei 
festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so ermittelt das EVU 
auf Basis der vom örtlichen Netzbetreiber zur Verfügung gestellten Daten das 
Ausmaß der Lieferung nach Schätzung unter billiger Berücksichtigung der 
tatsächlichen Verhältnisse und wenn möglich aufgrund des Ausmaßes der 
vorjährigen Lieferung. Einsprüche gegen die Rechnung berechtigen nicht zu 
Zahlungsaufschub oder Zahlungsverweigerung hinsichtlich unstrittiger Tei-
le der Rechnungssumme. Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen ist nur für 
den Fall der Zahlungsunfähigkeit des EVU oder mit Ansprüchen zulässig, die 
in rechtlichem Zusammenhang mit der Verbindlichkeit des Kunden stehen, 
die gerichtlich festgestellt oder vom EVU anerkannt worden sind.

9. Vorauszahlung, Sicherheitsleistung
Das EVU kann Vorauszahlungen verlangen, wenn nach den Umständen des 
Einzelfalles zu erwarten ist, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen
nicht oder nicht zeltgerecht nachkommt. Die Vorauszahlung bemisst sich 
nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraumes oder nach 
dem Verbrauch vergleichbarer Kunden. Wenn der Kunde glaubhaft macht, 
dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu be-
rücksichtigen. Statt einer Vorauszahlung kann das EVU die Leistung einer 
Sicherheit (Barsicherheit, Bankgarantie, Hinterlegung von nicht vinkulierten 
Sparbüchern) in angemessener Höhe verlangen oder in Abstimmung mit dem 
örtlichen Netzbetreiber die Lieferung mittels Pre-Payment-Einrichtungen 
freigeben. Das EVU kann sich aus der Sicherheit bezahlt machen, wenn der 
Kunde im Verzug ist und nach Mahnung nicht unverzüglich seinen Zahlungs-
verpflichtungen nachkommt. Die Sicherheit ist vom EVU umgehend an den 
Kunden zurückzustellen, wenn die Voraussetzungen für ihre Leistung weg-
fallen, wobei im Falle einer Barsicherheit diese zum jeweiligen von der Öster-
reichischen Nationalbank verlautbarten Basiszinssatz verzinst zurückgestellt 
wird.

10. Zahlungen des Kunden
Zahlungen des Kunden sind abzugsfrei auf das Konto des EVU zu leisten (z.B.
mittels Einzugsermächtigung, Zahlschein oder Telebanking). Bei Zahlungs-
verzug werden Mahnspesen und ab dem der Fälligkeit folgenden Tag Verzugs-
zinsen in Höhe von vier Prozentpunkten über dem von der Österreichischen 
Nationalbank verlautbarten Basiszinssatz sowie bei Unternehmensgeschäf-
ten in der Höhe von acht Prozentpunkten über dem Basiszinssatz (§ 1333 Abs. 
2 ABGB) verrechnet. Für nicht automatisierte Verbuchungen von Zahlungs-
eingängen (z.B. Verwendung von nicht EDV-lesbaren Zahlscheinen und un-
vollständig übermittelten Formularen bei Telebanking) ist das EVU berechtigt, 
den Mehraufwand in Rechnung zu stellen. Die Höhe der Mahnspesen und des 
Mehraufwandes für nicht automatisierte Verbuchungen von Zahlungseingän-
gen ergibt sich aus dem jeweils geltenden Produkt- und Preisblatt des EVU. 
Der Kunde ist verpflichtet, die zur zweckentsprechenden Betreibung und / 
oder Einbringung der Forderung des EVU notwendigen Kosten zu bezahlen.

11. Rechtsnachfolge
Der Kunde ist mit Zustimmung des EVU berechtigt, die Rechte und Pflichten
aus dem Liefervertrag auf einen Rechtsnachfolger zu übertragen. Der über-

Allgemeine Lieferbedingungen für elektrische Energie (ALB)  
der Wasserkraft Sölden, im folgenden „EVU“ genannt.
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tragende Kunde wird von den im Liefervertrag übernommenen Pflichten erst 
frei, wenn der nachfolgende Kunde in die Verpflichtungen dem EVU gegen-
über rechtsverbindlich eingetreten ist.

12. Bilanzgruppe
Durch Abschluss des Liefervertrages wird der Kunde mittelbares Mitglied der
Bilanzgruppe des EVU.

13. Änderung der Allgemeinen Lieferbedingungen
Das EVU ist berechtigt, die Allgemeinen Lieferbedingungen abzuändern. Über
die beabsichtigte Änderung informiert das EVU den Kunden schriftlich. Die 
Zustimmung zur Änderung gilt als erteilt, wenn nicht innerhalb von vier Wo-
chen ab Zugang dieser schriftlichen Information ein schriftlicher Widerspruch
des Kunden beim EVU einlangt. Im Falle eines Widerspruches gegen die Än-
derung der Allgemeinen Lieferbedingungen endet das Vertragsverhältnis mit 
dem Monatsletzten, der auf den Zugang des Informationsschreibens beim 
Kunden zuzüglich einer Frist von drei Monaten folgt. Bis zu diesem Zeitpunkt
wird der Kunde zu den bisher geltenden Allgemeinen Lieferbedingungen be-
liefert. Das EVU weist den Kunden in der schriftlichen Information auf obige 
Fristen und die Bedeutung seines Verhaltens besonders hin.

14. Vorzeitige Auflösung des Liefervertrages
Das EVU ist berechtigt, im Falle wichtiger Gründe den Liefervertrag vorzeitig
zum Ende eines Monats aufzulösen, insbesondere

a) wenn seitens des Kunden fällige Zahlungsverpflichtungen trotz schriftlicher 
Mahnung nicht erfüllt werden;

b) wenn über das Vermögen des Kunden ein Insolvenzverfahren eröffnet oder
die Einleitung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgewiesen wird;

c) wenn der Kunde trotz erfolgter Mahnung samt Androhung der Kündigung 
und Setzung einer Nachfrist von zwei Wochen die Verletzung wesentlicher 
Verpflichtungen aus dem Liefervertrag nicht beendet;

d) wenn der Kunde seine Verpflichtungen gegenüber dem örtlichen Netzbe-
treiber in einer das EVU beeinträchtigenden Weise verletzt.

Der Kunde ist zur vorzeitigen Auflösung des Liefervertrages berechtigt, wenn
er die Nutzung der Verbrauchsstelle (Zählpunkt) nicht nur vorübergehend 
aufgibt. Der frühestmögliche Auflösungstermin ist dabei jener Werktag, der 
dem Zugang der Mitteilung des Kunden bei dem EVU folgt. Auf die vorzeitige 
Vertragsbeendigung gemäß den Bestimmungen zur Entgeltanpassung (Pkt. 
7) und zur Änderung der Allgemeinen Lieferbedingungen (Pkt. 13) wird hin-
gewiesen.

15. Haftung
Jeder Vertragspartner haftet dem anderen im Zusammenhang mit der Liefe-
rung bzw. Abnahme von elektrischer Energie und allfällig erbrachter Neben-
leistungen nach den allgemeinen schadensersatzrechtlichen Vorschriften. 
Soweit es für die Haftung auf ein Verschulden ankommt, wird mit Ausnahme
von Personenschäden nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit gehaftet.

16. Informationspflichten, Datenschutz, Kundeninformation
Das EVU und der Kunde haben einander jene Informationen zu übermitteln, 
die für die Erfüllung der wechselseitigen Vertragspflichten notwendig sind. 
Insbesondere wird der Kunde auf seine Kosten sicherstellen, dass das EVU 
alle zur Abrechnung erforderlichen Informationen erhält, widrigenfalls das 
EVU zur Schätzung des Ausmaßes der Lieferung berechtigt ist. Dies unter 
Zugrundelegung eines in einem vergleichbaren Zeitraum aufgetretenen Ver-
brauches oder auf Basis eines Durchschnittswertes vergleichbarer Kunden. 
Im Falle einer Aussetzung oder Einschränkung der Lieferung sowie bei Auflö-
sung des Liefervertrages ist das EVU berechtigt, den örtlichen Netzbetreiber 
davon zu informieren; der Kunde stimmt zu, dass der örtliche Netzbetreiber 
die daraus resultierenden erforderlichen Maßnahmen setzt. Soweit die zu 
setzenden Maßnahmen vom Kunden verursacht wurden, hat dieser deren 
Kosten zu tragen. Falls die Art und der Umfang der Lieferung es erforderlich 
machen, hat der Kunde das EVU über sein Abnahmeverhalten zu informieren 
und bei der Erstellung von Fahrplänen laufend zu unterstützen sowie diesbe-
zügliche Änderungen umgehend bekannt zu geben. Dazu haben die Vertrags-
partner Ansprechpartner namhaft zu machen und die Art der Kommunikation 
abzustimmen. Der Kunde verpflichtet sich, alle für die Lieferung und Bilanz-
gruppenverwaltung erforderlichen Stamm-, Mess- und Plandaten, insbeson-
dere zu Zählpunkt und Zähler, zum Netzzugangsvertrag und zum Lastprofil 
sowie zum letzten Jahresverbrauch zur Verfügung zu stellen und Änderun-
gen unverzüglich mitzuteilen, wobei das EVU berechtigt ist, die zur Abwick-
lung des Liefervertrages erforderlichen Daten des Kunden entsprechend 
den gesetzlichen Vorschriften zu verwenden. Das EVU und der Kunde haben 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, von denen sie bei der Ausübung ihrer 
Geschäftstätigkeit Kenntnis erlangen, vertraulich zu behandeln. Der Kunde 
ist damit einverstanden, dass das EVU zum Zwecke der Produktinformation / 
Werbung betreffend die Stromlieferung schriftlich, telefonisch, per Fax oder 
auf elektronischem Wege mit ihm Kontakt aufnimmt. Der Kunde kann diese 
Zustimmung jederzeit widerrufen, ohne dass dieser Widerruf Einfluss auf das 
Vertragsverhältnis zwischen dem EVU und dem Kunden hat. Das EVU wird den 
Kunden auf diese Möglichkeit im Zuge des Vertragsabschlusses gesondert 

schriftlich hinweisen.

17. Sonstige Bestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen des Liefervertrages, einschließlich der vor-
liegenden Allgemeinen Lieferbedingungen, unwirksam sein oder werden, so 
wird die Wirksamkeit des Liefervertrages im Übrigen davon nicht berührt. 
Änderungen und Ergänzungen des Liefervertrages bedürfen zu ihrer Rechts-
wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt insofern nicht für Verbraucher im 
Sinne des Konsumentenschutzgesetzes, als diesen gegenüber auch münd-
liche Erklärungen des Lieferanten oder seines Vertreters wirksam werden. 
Die Unterschrift des EVU ist auch in elektronisch reproduzierter Form gültig. 
Der Kunde hat eine allfällige Änderung seiner Anschrift dem EVU bekannt zu 
geben. Eine Erklärung des EVU gilt dem Kunden auch dann als zugegangen, 
wenn der Kunde dem EVU eine Änderung seiner Anschrift nicht bekannt ge-
geben hat und das EVU die Erklärung an die zuletzt bekannt gegebene An-
schrift des Kunden sendet. Für alle aus dem Liefervertrag einschließlich der 
vorliegenden Allgemeinen Lieferbedingungen entspringenden Streitigkeiten 
privatrechtlicher Natur entscheidet das am Sitz des EVU sachlich zuständige 
Gericht, soweit die Streitigkeiten nicht im Verhandlungswege oder durch ein 
im Liefervertrag vereinbartes Schiedsgericht bereinigt werden. Diese Bestim-
mung bezieht sich nicht auf Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutz-
gesetzes, die zur Zeit der Klageerhebung im Inland einen Wohnsitz, den ge-
wöhnlichen Aufenthalt oder den Ort der Beschäftigung haben. Diesbezüglich 
gilt § 14 Konsumentenschutzgesetz. Im Übrigen gilt österreichisches Recht 
unter Ausschluss der kollisionsrechtlichen Verweisungsnormen als verein-
bart. Bei Beschwerden steht dem Kunden das Kunden-Center des EVU unter 
der Telefon-Nr. 05254 30419 zur Verfügung. Unbeschadet der Zuständigkeit 
der ordentlichen Gerichte können Streit- oder Beschwerdefälle der Energie-
Control GmbH vorgelegt werden.

18. Rücktrittsrechte für Konsumenten
Hat ein Kunde als Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes 
(Konsument) seine Vertragserklärung weder in den vom EVU für ihre ge-
schäftlichen Zwecke dauernd benützten Räumen noch bei einem von dem 
EVU auf einer Messe oder einem Markt benützten Stand abgegeben, so kann 
er von seinem Vertragsantrag bis zum Zustandekommen des Liefervertra-
ges oder innerhalb einer Woche nach Zustandekommen des Liefervertrages 
vom Vertrag zurücktreten. Die Frist beginnt mit der Ausfolgung einer Urkun-
de an den Konsumenten, die zumindest den Namen und die Anschrift des 
EVU, die zur Identifizierung des Vertrages notwendigen Angaben sowie eine 
Belehrung über das Rücktrittsrecht enthält, frühestens jedoch mit dem Zu-
standekommen des Vertrages zu laufen. Das Rücktrittsrecht steht nicht zu, 
wenn der Konsument selbst die geschäftliche Verbindung mit dem EVU oder 
deren Beauftragten zwecks Schließung dieses Liefervertrages angebahnt hat 
oder dem Vertragsabschluss keine Besprechungen zwischen den Beteiligten 
oder ihren Beauftragten vorangegangen sind. Die Rücktrittserklärung bedarf 
der Schriftform und ist an das EVU (Post: Rettenbachstraße 10, 6450 Sölden 
Imst, E-Mail: info@wasserkraft-soelden.at) zu richten. Es genügt, wenn die 
Rücktrittserklärung innerhalb der oben genannten Frist abgesendet wird. Ein 
Konsument kann weiters von einem im Fernabsatz geschlossenen Vertrag 
oder einer im Fernabsatz abgegebenen Vertragserklärung (z.B. per Post, Fax,
Internet oder E-Mail) innerhalb von sieben Werktagen nach Vertragsab-
schluss zurücktreten. Der Samstag gilt nicht als Werktag. Die Rücktritts-
erklärung ist an das EVU zu richten und ist rechtzeitig, wenn sie innerhalb 
dieser Frist abgesendet wird.

19. Versorgung letzter Instanz
Haushaltskunden mit standardisiertem Lastprofil können die Versorgung 
letzter Instanz (Grundversorgung) in Anspruch nehmen. Diesfalls gelten 
die vorliegenden Allgemeinen Lieferbedingungen mit nachfolgenden Ab-
weichungen: Der jeweils gültige Tarif für die Grundversorgung kann bei 
dem EVU unter der Telefon-Nr. 05254 30419 oder schriftlich unter Retten-
bachstraße 10, 6450 Sölden angefordert werden. Die in Pkt. 9 angeführten 
Sicherheitsleistungen können von dem EVU jedenfalls verlangt werden. Das 
EVU ist berechtigt, das Vertragsverhältnis zur Grundversorgung aus wichti-
gem Grund durch Kündigung zu beenden. Ein wichtiger Grund liegt insbe-
sondere dann vor, wenn ein Stromhändler oder sonstiger Lieferant bereit 
ist, mit dem Kunden einen Liefervertrag außerhalb der Grundversorgung 
abzuschließen. Im Falle einer nicht bloß geringfügigen und anhaltenden Zu-
widerhandlung des Kunden ist das EVU berechtigt, den örtlichen Netzbetrei-
ber mit der vorübergehenden Trennung der Kundenanlage vom Verteiler-
netz zu beauftragen. Die Kosten der Trennung sind vom Kunden zu tragen.  

¹Der in diesen Allgemeinen Lieferbedingungen bzw. im Liefervertrag verwen-
dete Begriff „Kunde“ steht sowohl für Kundinnen als auch für Kunden.


